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1. Kon sulat=Wesen.
Dem bei dem Kaiserlichen General-Konsulat in Sofia beschäftigten Vize-Konsul Freiherrn von
Schauenburg ist auf Grund des §. 1 des Gesetzes vom 4. Mai 1870 in Verbindung mit §. 85 des
Gesetzes vom 6. Februar 1875 die Ermächtigung ertheilt worden, in Vertretung des Kaiserlichen General-
Konsuls bürgerlich gültige Eheschließungen von Reichsangehörigen und Schutzgenossen, mit Einschluß der
unter deutschem Schutze lebenden Schweizer, vorzunehmen und die Geburten, Heirathen und Sterbefälle
von solchen zu beurkunden.

Dem Verweser des Kaiserlichen Konsulats in Amoy, Konsul Merz, ist auf Grund des §. 1 des Gesetzes
vom 4. Mai 1870 in Verbindung mit §. 85 des Gesetzes vom 6. Februar 1875 für den Amtsbezirk des
Konsulats in Amoy und für die Dauer seiner dortigen Geschäftsführung die Ermächtigung ertheilt
worden, bürgerlich gültige Eheschließungen von Reichsangehörigen und Schutzgenossen, mit Einschluß der
unter deutschem Schutze lebenden Schweizer, vorzunehmen und die Geburten, Heirathen und Sterbesälle
von solchen zu beurkunden.

Dem bisherigen Kaiserlichen Konsul in Palma (Mallorca), Miguel Salväy Sagunolas, ist die er-
betene Entlassung aus dem Reichsdienst ertheilt worden.

Das Kaiserliche Vize-Konsulat in Point de Galle (Ceylon) ist zur Einziehung gelangt.
Dem zum Königlich niederländischen Konsul in Kiel, an Stelle des auf seinen Antrag ausgeschiedenen
bisherigen Konsuls August Eckmann, ernannten Kaufmann Carl D. Dethleffsen ist das Exequatur
Namens des Reichs ertheilt worden. «
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